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	Musterbrief: Hinweis an Eltern bei eigenmächtigem Verlassen des Schulgeländes 

	Liebe Eltern, 
in der letzten Woche sind angesichts des sommerlichen Wetters einige Schülerinnen und Schüler (SuS) nach der großen Pause nicht mehr in den Unterricht zurückgekehrt. Eine Kollegin, die sich mit ihrem Biologiekurs zu einer Exkursion am nahe gelegenen Baggersee aufhielt, konnte mehrere SuS während regulärer Unterrichtszeiten am bewachten Strandabschnitt sehen. 

Zunächst weise ich darauf hin, dass die Aufsichtspflicht der Schule mit dem Verlassen des Schulgeländes endet, gleich, ob das Verlassen des Schulgeländes berechtigt oder in unberechtigter Weise erfolgt. 

Wer sich während der Unterrichtszeiten ohne triftigen Grund unerlaubt vom Schulgelände entfernt, verletzt die allgemeine Schulpflicht. Verantwortlich für die Einhaltung der Schulpflicht sind die Erziehungsberechtigten der SuS. Es ist deshalb möglich, dass Sie als Eltern deswegen rechtliche Sanktionen wie z. B. die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens treffen. 

Die Schule selbst wird zudem gegenüber betroffenen SuS die Verhängung von schulrechtlichen Sanktionen im Einzelfall prüfen und dies auch umsetzen. Gehäufte unentschuldigte Fehlzeiten können auch Einfluss auf die Zeugnisnote haben. In jedem Fall werden diese Zeiten auf dem Zeugnis vermerkt. 

Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern und machen Sie ihnen klar, dass der heimliche, eigenmächtige Ausflug zum Baggersee während des Unterrichts negative Konsequenzen für sie haben kann. 

Für weitere Fragen stehen meine Stellvertretung oder ich selbst zur Verfügung. 

Mit besten Grüßen 

Die Schulleitung 
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